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Sammelbelehrung  
für Neu- und wiedereingestellte Soldatinnen und Soldaten 

 
 
_____  __________________________  _______________________ 
DstGrd    Name, Vorname     Personenkennziffer (PK) 
 
 
Belehrung über die straf- und dienstrechtlichen Folgen des Verwendens von Propagandamitteln rechts-
extremer Organisationen, sowie rechtsradikale Betätigung im Bereich der Bw gem. A2-2630/0-0-2 Nr. 156 
 
Es ist untersagt, Tonträger (z. B. Schallplatten, Musikkassetten, CD), Handys, Smartphones oder sonstige Bildträger 
(z. B. Bilder, Fotos, Filme, Video, CD), Datenträger (z. B. Disketten, CD, USB-Stick, mobile Festplatte), Schriften, 
Fahnen, Figuren, Abzeichen oder ähnliche Gegenstände in den Unterkunftsbereich bzw. den Bereich der 
militärischen Dienststelle auch nur vorübergehend einzubringen, die  

• sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung16F17 richten,  

• Kennzeichen oder Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen17F18 darstellen oder enthalten,  

• zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum 
bestimmte Gruppen aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder sie beschimpfen, 
böswillig verächtlich machen oder verleumden,  

• Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher 
Gewalttätigkeiten ausdrückt oder in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt.  

Darüber hinaus ist es untersagt, Gegenstände und akustische und optische Darstellungen, die  

• sich gegen die Bundeswehr richten,  
• für eine politische Gruppe werben,  
• geeignet sind, andere zu verunglimpfen oder in ihrem Ansehen herabzusetzen,  
• das allgemeine Schamgefühl verletzen,  

in dienstlichen Bereichen aufzuhängen, auszulegen oder in anderer Weise zugänglich zu machen. Von den 
genannten Verboten sind Gegenstände ausgeschlossen, die der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr 
verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der 
Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dienen18F19. 
In Zweifelsfällen entscheidet die bzw. der nächste Disziplinarvorgesetzte, gegebenenfalls unter Einbeziehung der 
Rechtsberaterin bzw. des Rechtsberaters und/oder des MAD. 

 

Belehrung über das Verhalten bei Erkrankung außerhalb des Standortes (StO) gem. A2-2630/0-0-2 Anlage 2.11 
u. Abschnitt 1.4.2 
Bei auftretender Krankheit hat sich der Sdt umgehend bei der Kp zu melden. Diese Meldung muss zum Dienstbeginn 
im Geschäftszimmer seiner Einheit eingehen (telefonisch). Nach der Krankmeldung hat der Sdt die nächstgelegene 
Sanitätseinrichtung der Bw aufzusuchen, außer es handelt sich um einen Notfall/Unfall oder eine plötzliche schwere 
Erkrankung und eine Sanitätseinrichtung der Bw ist nicht zu erreichen. Nach dem Arztbesuch ist das 
Geschäftszimmer der eigenen Einheit sofort über den Sachstand zu informieren. Jeder Sdt muss dafür sorgen, dass 
eine schriftliche Bestätigung der untersuchenden Stelle die Kp umgehend erreicht und ihm weiterhin eine schriftliche 
Bestätigung in Form eines Krankenmeldescheins o.Ä. ausgestellt wird, die der Sdt bei seiner Stammeinheit 
persönlich abzugeben hat, sobald er wieder im Dienst ist. 

 

Unfallbelehrung gem. BMVg AZ 39-85-02/22-00 i.V.m. AZ 39-85-02/22 VMBl S. 229 
Ich bin darüber belehrt worden, dass ich verpflichtet bin, alle Dienstunfälle, Arbeitsunfälle, sowie Privatunfälle mit 
ursächlicher Beteiligung Dritter, die zu Personenschaden oder Leistungen durch den Dienstherrn geführt haben, oder 
bei denen jenes nicht auszuschließen ist unverzüglich anzuzeigen. Aufgrund dieser Meldung wird die Bw den 
Forderungsübergang prüfen und eventuelle Regressansprüche gegenüber Dritten geltend machen. Des Weiteren 
wurde ich belehrt, dass jeder Kontakt mit Zecken angezeigt und ärztlich dokumentiert werden muss, um bei ggf. 
später auftretenden Erkrankungen den Anspruch auf Leistungen durch den Dienstherrn zu wahren. 
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Belehrung über Trunkenheit am Steuer gem. A-2160/6 Abschnitt 1.28 WDO/WBO 
Ein Sdt, der unter Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug (Kfz) führt, gefährdet in unverantwortlicher Weise Leben, 
Gesundheit und Eigentum anderer Verkehrsteilnehmer und nicht zuletzt sich selbst. Bei Benutzung eines Dienst-Kfz 
setzt er leichtfertig Eigentum und Vermögen des Dienstherrn aufs Spiel. Trunkenheit am Steuer und 
Straßenverkehrsgefährdung infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit sind schwer-wiegende, mit Geldstrafe oder 
sogar mit Freiheitsstrafe bedrohte Straftaten (§ 316 u § 315c Abs. 1 Nr. 1a, Abs. 2 u 3 StGB). Sie haben zudem i.d.R. 
die Entziehung des zivilen Führerscheines und des Führerscheines der Bw, sowie die Entziehung der 
Fahrberechtigung mit langdauernder Sperre für die Wiedererteilung zur Folge. Auf die Meldepflicht von Kraftfahrern, 
die Inhaber einer Fahrerlaubnis der Bw sind, nach ZR A2-1050/10-0-20 Nr. 801 wird hingewiesen. 
 
Trunkenheit am Steuer und Straßenverkehrsgefährdung infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit sind zudem 
Dienstvergehen, weil ein Sdt mit einem solchen Verhalten in und außer Dienst nicht der Achtung und dem Vertrauen 
gerecht wird, die sein Dienst oder seine dienstliche Stellung erfordert (§ 17 SG). In allen Fällen der Trunkenheit am 
Steuer und Straßenverkehrsgefährdung infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit sind, die BS und SaZ mit 
Vorgesetztendienstgrad betreffen, hat die Einleitungsbehörde den Wehrdisziplinaranwalt um Vorermittlungen nach § 
92 Abs. 1 WDO zu ersuchen. 
 

Belehrung über das erste Schießen A2-2090/0-0-1 Nr. 702 u. Anlage 22.4 
Der Soldat wird über die Schießordung, Sicherheitsbestimmungen sowie über § 19 WStG Ungehorsam, § 42 WStG 
Unwahre dienstliche Meldung und § 267 Urkundenfälschung belehrt. Die Schießordnung regelt den formalen Ablauf 
des Schul-/Wach- und Gefechtsschießens. Die Sicherheitsbestimmungen behandeln die Themen Schießen mit 
Handwaffen, das Tragen von Gehörschutz, Umgang mit Munition usw, welches in Unterrichten behandelt wird. 
 
Einhandtaschenmesser/ Kampfmesser gem. §42a Waffengesetz 
Das Einhandtaschenmesser und das Kampfmesser stellen Waffen im Sinne des Waffengesetzes dar. Für die 
dienstliche Nutzung besteht für die Bw eine Ausnahmegenehmigung, die sich jedoch nicht auf die Freizeit des Sdt 
erstreckt. Sie werden hiermit darüber belehrt, dass Sie die o.g. Messer in Ihrer Freizeit und bei Fahrten vom/ zum 
Dienst nicht mitführen dürfen. Zuwiderhandlungen stellen ein Dienstvergehen und eine Straftat im Sinne des 
Waffengesetzes dar. 
 
Auslandskrankenversicherung gem. A2-2630/0-0-2 Anlage 2.11 Punkt 5 
Die notwendigen Kosten einer Behandlung während eines privaten Aufenthaltes im Ausland werden nur bis zur 
Höhe der Bundesmittel übernommen, wie sie bei einer Erkrankung im Inland entstanden wären. 
Sie werden deshalb eindringlich darauf hingewiesen, dass vor jeden privaten Auslandsaufenthalt eine entsprechende 
Auslandskrankenversicherung abgeschlossen werden sollte. 
 
Umgang mit Ausweispapieren gem. A-1480/5 Abschnitt 5.2 
Jeder Sdt erhält verschiedene Ausweise und Berechtigungsausweise. Er ist verpflichtet, sorgsam damit 
umzugehen, vor allem vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. Bei Verlust hat umgehende Meldung an den 
Disziplinarvorgesetzten zu erfolgen. 
 
Änderungen persönlicher Verhältnisse gem. A1-1380/2-5000 Nr. 303 – Operative Vorgaben für das 
Personelle Meldewesen 
Der Sdt ist verpflichtet, Änderungen in den persönlichen Verhältnissen, wie z.B. Heirat, Geburt eines Kindes, Umzug, 
Abnahme der Fahrerlaubnis usw. umgehend dem Disziplinarvorgesetzten anzuzeigen. Dies gilt auch für den 
Zeitraum zwischen Bewerbung und Dienstantritt. 
 
Persönliche Ausrüstung/Waffen gem. A2-2630/0-0-2 Nr. 167 
Jede Soldatin und jeder Soldat hat für den ordnungsgemäßen Zustand und die Vollständigkeit ihrer bzw. seiner 
Bekleidung und persönlichen Ausrüstung selbst zu sorgen. Sie/er hat die einfachen Erhaltungsarbeiten (Pflege) 
vorzunehmen und sich um erforderliche Instandsetzungen zu kümmern. Stark verschmutzte Bekleidung und 
persönliche Ausrüstung sind außerhalb der Stuben in den dafür vorgesehenen Räumen oder im Freien zu reinigen. 
Aus dienstlichen Gründen kann Soldatinnen und Soldaten befohlen werden, die persönliche Ausrüstung und die 
Handwaffen anderer Soldatinnen und Soldaten während der Dienstzeit zu reinigen.  
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Sexuelle Selbstbestimmung gem. AGG, A-1440/2 – Abschnitt 4.4 u. A2160/6 WDO/WBO Abschnitt 1.46 
Seit einigen Jahren leisten auch Frauen Dienst bei der Bw. Dieses hat sich bewährt. Für ein reibungsloses 
Funktionieren der Zusammenarbeit, sowie Unterbringung, Hygiene etc. ist gegenseitiges Verständnis und 
Rücksichtnahme erforderlich. Verstöße gegen diese Ordnung, wie z.B. unangemessene Bemerkungen oder 
Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung werden disziplinar geahndet. 
 
Alkoholmissbrauch 
Während des Dienstes und der Dienstunterbrechungen ist der Genuss alkoholischer Getränke grundsätzlich 
verboten. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der bzw. des Disziplinarvorgesetzten. Die Vermeidung von 
Alkoholmissbrauch in der militärischen Gemeinschaft ist Aufgabe aller Vorgesetzten. Richtlinien über das Verhalten 
gegenüber betrunkenen/berauschten Soldatinnen und Soldaten, Hinweise für Vorgesetzte und Maßnahmen im 
Rahmen der Kameradenhilfe sind in einer Richtlinie (Anlage 2.14) sowie einer Zentralverfügung23F24 
zusammengefasst.  

Umweltschutz 
Jeder Sdt muss auch während des Dienstes seiner Verantwortung für die Erhaltung der Umwelt gerecht werden. 
Dazu gehört u.a. das Löschen der Beleuchtung beim Verlassen der Stube, das Regulieren der Heizung auf ein 
Mindestmaß und das Schließen der Fenster. Zur Abfallvermeidung gehören das Sortieren des Mülls und das 
umweltgerechte Entsorgen. 
 
Nichtraucherschutz gem. A2-2630/0-0-2 Nr. 153 
In dienstlichen Unterkünften besteht ein grundsätzliches Rauchverbot. Es existieren keine Raucherstuben- oder  
-räume. 
 
Annahme von Belohnungen und Geschenken 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes ist es grundsätzlich untersagt, Zuwendungen jeder Art in Bezug auf ihr Amt 
oder ihre dienstliche Tätigkeit anzunehmen (§ 71 BBG, § 19 SG, § 3 Abs. 
2 TVöD). Angehörige der Bw haben deshalb von sich aus grundsätzlich jede Zuwendung abzulehnen. Die 
Annahme eines Vorteils bedarf, unabhängig von dessen Höhe, einer besonderen Genehmigung. Hierunter ist jede 
Art von Vorteil zu verstehen, auf den der Angehörige der Bw keinen Rechtsanspruch hat. Auch die mittelbare 
Gewährung von Vorteilen, z.B. über Familienangehörige, Vereine, etc. fällt unter das Annahmeverbot. 
 
Die Annahme einer Zuwendung liegt bereits schon dann vor, wenn ein privates oder dienstliches Be- oder Ausnutzen 
des Vorteils erfolgt. Hierzu zählen auch eine Spende oder Weitergabe z.B. an gemeinnützige Einrichtungen o.ä. Auf 
das Vorliegen einer Bereicherungsabsicht kommt es nicht an. Ein Vorteil ist bereits dann schon amtsbezogen, wenn 
für den Geber das vom Bw-Angehörigen generell wahrgenommene oder künftig wahrzunehmende Amt maßgebend 
ist. Hierzu ist es nicht notwendig, dass die Zuwendung aufgrund einer konkret zu erwartenden Amtshandlung oder 
dienstlichen Tätigkeit erfolgt. 
 
Belehrung über das Einstellen von Bildern, Videos oder sonstigen Medien mit Bezug zur Bundeswehr im 
Internet 
Vermehrt werden in spezialisierten Internet-Portalen (YouTube, Facebook, MyVideo etc.) Videos aus dem Bereich 
der Bw veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um vermeintlich lustige und überzeichnete Szenen aus dem 
Dienstbetrieb oder der dienstfreien Zeit. 
Vereinzelt zeigen diese Videos Handlungen und Situationen, die sowohl auf Grund der bloßen Einstellung ins 
Internet, als auch wegen der dargestellten Handlungen den Verdacht von Dienstvergehen oder Straftaten nahelegen. 
Gemäß § 23 Abs. 1 SG begeht der Sdt ein Dienstvergehen, wenn er gegen seine soldatischen Pflichten verstößt. 
 
Sie   werden   hiermit   belehrt, dass   die   Konsequenzen   solcher   Pflichtverletzungen   von erzieherischen 
Maßnahmen bis zu gerichtlichen Disziplinarverfahren reichen. Strafrechtlich relevante Angelegenheiten werden an 
die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben. Das Anfertigen, Verbreiten, die Weitergabe an Dritte und das 
Einstellen dieses Materials in das Internet ist verboten! 
 
Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten 
Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), die Durchführungsbestimmungen zum BDSG und der § 29 SG regeln den 
Umgang mit personenbezogenen Daten. Aufgrund Ihrer Bewerbung und Einstellung werden personenbezogene 
Daten erhoben, verarbeitet und genutzt. Diese Daten werden   nur   im   Rahmen   der   Zweckbestimmung   Ihrer   
zukünftigen   oder   bestehenden Dienstverhältnisse oder Wehrpflichtverhältnisse genutzt. 
Die Daten aus der ärztlichen Annahmeuntersuchung sind ausschließlich dem ärztlichen Dienst der Bw zugänglich. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur mit Ihrem schriftlichen Einverständnis. 
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Unterrichtung betroffener Soldaten zur AusbPassDB SK 
Dieses   Dokument   dient   der   Unterrichtung   über   die   Art, den   Zweck   und   die Auskunftsrechte in Bezug 
auf die erhobenen Daten in der AusbPassDB SK. 
 
Art der erhobenen Daten 

• Daten zur Identifizierung der betroffenen Person (z.B. DstGrd, Name, Vorname, PK) 
• Sportliche Leistungen (z.B. Sportabzeichen, BFT) 
• Kraftfahrausbildung 
• Waffen- und Schießausbildung 
• Sanitätsausbildung 
• Einsatzvorbereitende Ausbildung 

 
Zweck der Datenerhebung 

• Dient der einheitlichen Erfassung und Darstellung des individuellen Ausbildungsstandes aller Angehörigen 
einer Einheit/Dienststelle. 

 
Auskunftsrecht 

• jeder erfasste Soldat hat Anspruch auf umfassende Informationen bezüglich der zu seiner Person 
erhobenen, verarbeiteten und genutzten Daten. 

• Auf Antrag ist eine Gesamtübersicht aller über ihn in der AusbPassDB SK gespeicherten Daten (sog. 
Datennachweis) als Ausdruck auszuhändigen. 

 
Belehrung über § 56 Abs. 4 SG: 
Nach § 56 Abs. 4 Satz 1 SG muss ein Soldat auf Zeit, dessen militärische Ausbildung mit einem Studium oder einer 
Fachausbildung verbunden war, die entstandenen Kosten des Studiums oder der Fachausbildung erstatten, wenn 
er 

 
1. auf seinen Antrag entlassen worden ist oder als auf eigenen Antrag entlassen gilt (z.B. bei einer Entlassung 
wegen Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer), 
2. seine Entlassung nach § 55 Abs. 4 SG vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 
3. nach § 55 Abs. 5 SG entlassen worden ist, 
4. seine Rechtsstellung verloren hat oder 
5. durch Urteil in einem gerichtlichen Disziplinarverfahren aus dem Dienstverhältnis entfernt worden ist. 

 
Nach § 56 Abs. 4 Satz 3 SG kann auf die Erstattung ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn sie für den Soldaten 
eine besondere Härte bedeuten würde. 

 
Belehrung Marsch/Hitze-/Kälteschäden: 

 
Ich wurde über die Merkpunkte zur Verhütung von und Verhalten bei Hitze- und Kälteschäden Belehrt und habe eine 
Ausfertigung gem. A2-226/0-0-4710 Anlage 27.19 erhalten. 
 
Belehrung Verpflegungskarte gem. C2-1910/0-0-19 Nr. 401-402, 411-412 
401. Die Chipkarten werden gegen Unterschrift auf einem Ausgabebeleg mit einem Merkblatt (Anlage 12.4)  

beim Rechnungsführer bzw. bei der Rechnungsführerin (ReFü) ausgegeben. Sie sind nur durch den Empfänger  

zu nutzen. Eine Weitergabe an Dritte ist unzulässig und kann disziplinar- oder strafrechtliche Folgen haben.  

 

Die Ausgabebelege sind bis zur Versetzung oder zum Ausscheiden aus dem Dienst im Teilbereich 

Kostenabrechnung/Standortservice aufzubewahren.  

 
402. Jeder Empfänger bzw. jede Empfängerin, der bzw. die eine Chipkarte erhält, quittiert mit seiner bzw. ihrer 

Unterschrift den Erhalt einer Einwilligungserklärung/Merkblatt (Anlage 12.4).  
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411. Die Chipkarte der Personengruppe B – grün – ist für SaZ, BS, RDL und zivile Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen 

vorgesehen. Diese müssen grundsätzlich vor Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung ihre Chipkarte am 

Aufwerteautomaten gegen Bargeld (Stückelung 5 €, 10 €, 20 € und 50 €) aufladen und erhalten den entsprechenden 

Betrag für das in Anspruch genommene Frühstück, Mittagessen bzw. Abendessen bei Anlegen der Chipkarte an den 

Leser abgebucht.  

412. Sind VpflTln berechtigt, die Verpflegung zum Teilwertansatz in Anspruch zu nehmen, melden sie sich am 

Kassenplatz, damit der entsprechende Betrag abgebucht wird. 

 

 
Über die o.g. Inhalte wurde ich heute schriftlich belehrt. Ich habe eine Ausfertigung der Belehrungstexte erhalten. 

 
 
 
Munster,  
_________________________________  ______________________________ 
Ort, Datum                                                                 Unterschrift 
 
 

Verteiler: 
 
  Einheit 
  Soldat 
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